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Apostille/Legalisation

Die Leipziger Bürgerbüros sowie die Ausländerbehörde erkennen ausländische Dokumente wie beispielswei-
se Ehe- und Geburtsurkunden von Partnern und Kindern von Gastwissenschaftler:innen nur an, wenn de-
ren Echtheit zertifiziert worden ist. Der Stempel der ausstellenden Behörde genügt zur Anerkennung nicht. 
Es gibt zwei international angewandte Anerkennungsprozesse: Apostille und Legalisation. Eine "Apostil-
le" ist eine Form der Authentifizierung für Dokumente, die in  äLändern, die das Haager Abkommen von 
1961  unterzeichnet haben, genutzt wird. In beiden Fällen muss die Apostille/Legalisation des Dokuments 
im Anschluss von einem/einer  äin der Bundesrepublik Deutschland  oder in einem anderen europäischen 
Land öffentlich bestellten und allgemein beeidigten Übersetzer:in übersetzt werden. Dies kann größten-
teils online vorab erfolgen, sodass die Übersetzungen bei der Ankunft in Leipzig bereits versand- oder ab-
holbereit sind. Die Übersetzung der Apostille/Legalisation kann auch nach Ankunft von einem  äbeeidig-
ten Übersetzer in Leipzig angefertigt werden. Als akzeptierte Ausnahmen gelten Übersetzungen von auf den 
jeweiligen Webseiten der deutschen Botschaften und Konsulate gelisteten vereidigten Übersetzer:innen. 
Das Original der Urkunde (oder eine durch den Übersetzer gefertigte Kopie) soll durch ein Siegel fest mit 
der Übersetzung verbunden sein. Die Seite der Urkunde, auf der nur die Apostille vorhanden ist, muss nicht 
übersetzt werden. Apostillen sind in allen Sprachen anerkannt, da sie inhaltlich weltweit einheitlich sind. 

Für Staaten, die das Haager Abkommen nicht unterzeichnet haben, ist keine Apostille möglich; hier wird eine 
Legalisation ausgestellt. Dies ist eine Bestätigung der Echtheit eines ausländischen offiziellen Dokuments oder 
eines Zertifikats durch einen Konsularbeamten des Staates, in dem das Dokument genutzt werden soll. Ein 
Beispiel ist hier die Legalisation einer Eheurkunde, die durch die Provinz Ontario ausgestellt wurde und in 
Deutschland genutzt werden soll durch das deutsche Generalkonsulat in Toronto. 

Wir empfehlen, die Apostille/Legalisation der Dokumente unbedingt in Ihrem Heimatland bzw. dem Aus-
stellungsland anfertigen zu lassen, bevor Sie nach Leipzig kommen. Andernfalls können durch Portokosten 
hohe Kosten entstehen und es kann zu langen Wartezeiten kommen, beispielsweise für den Aufenthaltstitel 
Ihres Partners/Kindes.

Wenn Sie sich als nicht-EU Bürger:in im Bürgerbüro anmelden, werden Ihre Eheurkunden und die Ge-
bursturkunden Ihrer mitreisenden Kinder zunächst gescannt und zur Prüfung an die Anerkennungsstelle 
im Standesamt Leipzig weitergeleitet. Ihr Familienstand wird vorerst als "unbekannt" vermerkt. Sollten alle 
erforderlichen Nachweise vorliegen, erhalten Sie im Nachgang eine erweiterte Meldebescheinigung mit in 
"verheiratet" geändertem Familienstand. Fehlen hingegen noch Unterlagen, um die Prüfung abzuschließen, 
wird Sie die Anerkennungsstelle direkt kontaktieren. Gegebenenfalls ist dann eine persönliche Vorsprache 
beim Standesamt erforderlich. Beachten Sie bitte, dass diese Prüfung in Leipzig mehrere Wochen in An-
spruch nehmen kann.

Ausstellung einer Apostille in Ihrem Heimatland:

khttps://www.hcch.net/de/instruments/specialised-sections/apostille

Es gibt auch verschiedene private Anbieter, die den Prozess der Anfertigung einer Apostille/Legalisation über-
nehmen. Bitte beachten Sie, dass dies sehr teuer sein kann. 

•	 Beispiel für die USA: khttps://www.onesourceprocess.com/legalization-apostille-services/?gclid=EAIaI-
QobChMI-OjV64jo3gIV7TLTCh0Z0QpMEAAYASAAEgIlE_D_BwE

•	 und für andere Staaten: khttps://apostille-service.de/

Für mehr Informationen können Sie den Ausstellungsstaat Ihres Dokuments zusammen mit den Wörtern 
"Apostille" oder "Legalisation" googlen, z.B. "Texas Apostille". 
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Vorgehen, wenn weder Apostille noch Legalisation möglich sind:

In der Länderliste können Sie sehen, ob eine Apostille oder Legalisation möglich ist:  äHier  sind die benötigten 
Dokumente je nach Herkunftsland aufgelistet (in Abschnitt b). 

Für  äeinige Staaten  ist weder Apostille noch Legalisation möglich. In diesem Fall muss die Echtheit der Doku-
mente mittels eines sogenannten Amtshilfeverfahrens geprüft werden, was lange dauern und hohe Gebühren 
mit sich bringen kann. Die deutsche Auslandsvertretung (bei Visumsanträgen) bzw. die Ausländerbehörde oder 
das Bürgerbüro (falls Sie bereits vor Ort sind) wird Ihnen mitteilen, welche Dokumente dafür notwendig sind.
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